
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1970/6/3 3Ob54/70
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.1970

Norm

ZPO §528 D4b

Rechtssatz

Entscheidung im Kostenpunkt, wenn der Masseverwalter, der vom Rekursgericht zum Ersatz der Rekurskosten an den

betreibenden Gläubiger binnen vierzehn Tagen verhalten worden ist, diese Kostenentscheidung damit bekämpft, daß

er zur Zahlung nur "nach Maßgabe der Bestimmungen der KO" zu verurteilen sei.

Entscheidungstexte

3 Ob 54/70
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